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Pressemitteilung 

 

Mutterschutz endlich auch für privat versicherte Selbständige 

Am heutigen Tag hat der Deutsche Bundestag das Versicherungsvertragsgesetz geändert. 

Auf dieser Grundlage können private Krankenkassen Tarife gestalten, die jungen Unter-

nehmerinnen eine finanzielle Absicherung während der Mutterschutzfristen ermöglicht. 

Sie können in Zukunft freiwillig Tarife wählen, die für die Schutzzeiten vor und nach der 

Geburt ihres Kindes durch Krankengeldzahlung finanzielle Sicherheit geben. 

Selbständige, die freiwillig in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert sind, haben 

die Möglichkeit, Krankengeld als Wahlleistung durch die Krankenkasse abzusichern. 

Dadurch erhalten sie während der gesetzlichen Schutzfristen nach dem Mutterschaftsge-

setz Leistungen in Höhe des Krankengeldes.  

Privat krankenversicherte Selbständige erhalten dagegen keinerlei Mutterschaftsgeld und 

haben bislang auch nicht die Möglichkeit, eine entsprechende Absicherung über das pri-

vate Krankenversicherungsunternehmen zu erlangen. 

Da vielen privat krankenversicherten selbständig erwerbsfähigen Frauen der Ausgleich ei-

nes Verdienstausfalls von 14 Wochen aus eigenen Mitteln nicht möglich ist, haben die 

jungen Mütter oftmals keine Möglichkeit, die mit Schwangerschaft und Geburt verbunde-

nen, besonderen Belastungen zu tragen. Das führt oft zum Verzicht einer Familiengrün-

dung.  

„Die neue Regelung war überfällig. Seit Jahren setze ich mich für eine Lösung dieses kaum 

bekannten Sachverhalts ein, weil auch privat versicherte selbständige Unternehmerinnen 

Anspruch auf gesundheitlichen Schutz für sich und ihr Kind haben.“, so Maria Michalk. 
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